
Satzung und

andere rechtSgrundlagen
OktOber 2013

§



2



Satzung

und andere rechtsgrundlagen

Oktober 2013



4

ImpreSSum

herausgeber

vdla dbb

Verband der landes-beamten, -angestellten und -arbeiter nordrhein-Westfalen – vdla dbb – 
gewerkschaft für die landesbeschäftigten in nordrhein-Westfalen

geschäftssstelle graf-adolf-Straße 84 l 10210 düsseldorf
telefon  (0211) 1 79 59 60
telefax  (0211) 1 79 59 63
e-mail  vdla_dbb@t-online.de
Internet  www.vdla-dbb.de

Oktober 2013



5

Inhaltsverzeichnis

Satzung des vdla dbb 7

Schaubild: Organigramm 17

geschäftsordnung für die gewerkschaftstage des vdla dbb 19

Wahlordnung 21

Schaubild: zusammensetzung des landesvorstand vdla dbb 25

arbeitskampf- und Streikgeld unterstützungsordnung des vdla dbb 27

geschäftsordnung der tarifkommission des vdla dbb 31

Satzung der vdla jugend nrw 33

rechtsschutzordnung des dbb nrW 39

Schiedsordnung des dbb nrw 47





Satzung des vdla dbb 7

Satzung des vdla dbb
in der Fassung des beschlusses des gewerkschaftstags am 1. märz 2012 in 

duisburg

I. Name, Sitz, Zweck

§ 1

(1) der name lautet: „Verband der landes-beamten, -angestellten und -arbeiter nord-
rhein-Westfalen –vdla dbb– gewerkschaft für die landesbeschäftigten in nordrhein-West-
falen. er ist mitglied des dbb beamtenbund und tarifunion nordrhein-westfalen -dbb nrw- 
und über die kooperation mit komba bund mitglied im dbb beamtenbund und tarifunion.

(2) der vdla dbb bekennt sich vorbehaltlos zur freiheitlich demokratischen grundordnung und 
zum sozialen rechtsstaat. er ist parteipolitisch unabhängig.

(3) der vdla dbb hat seinen Sitz in düsseldorf.

protokollnotiz zu absatz 1:
In zeiten von umfassenden, teils umgesetzten, teils angestrebten reformen im öffentlichen 
dienst, insbesondere im dienst- und arbeitsrecht, bietet sich eine möglichst neutrale Verwen-
dung von sprachlichen begriffen für die menschen in ihren jeweiligen Funktionen an. Im bewusst-
sein der traditionellen bedeutung des namens unserer gewerkschaft wird hier auf die Verwen-
dung neuer Funktionsbezeichnungen und der geschlechtsspezifischen Sprachform verzichtet.

§ 2

(1) zweck des vdla dbb ist

1. die Vertretung der mitglieder bei der regelung ihrer beruflichen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen belange,

2. die erhaltung, Förderung und Stärkung des berufsbeamtentums im rahmen des 
grundsatzprogramms des dbb beamtenbund und tarifunion sowie im gleichen maße 
die Wahrnehmung der kollektiven Interessen der im vdla dbb organisierten tarifbe-
schäftigten, insbesondere durch den abschluss von tarifverträgen. er bekennt sich zur 
anwendung der rechtlich zulässigen mittel des arbeitskampfes nach maßgabe seiner 
arbeitskampfordnung.

(2) der vdla dbb bekämpft aktiv jeden Versuch, die rechte einzelner sowie die freiheitlich de-
mokratische grundordnung des Staates anzutasten.
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II. Mitgliedschaft, Beiträge

§ 3

(1) mitglieder können beschäftigte des landes nordrhein-Westfalen sowie der der aufsicht 
des landes unterstehenden körperschaften, anstalten, Stiftungen und einrichtungen des 
öffentlichen rechts und vollständig oder teilweise rechtlich verselbstständigte bzw. priva-
tisierte bereiche sein. mitglieder i. S. v. Satz 1 können auch beschäftigte anderer bundes-
länder sein, soweit sie nicht bereits bei anderen dbb-gewerkschaften organisiert sind. als 
beschäftigte gelten beamtinnen bzw. beamte, tarifbeschäftigte und auszubildende. den 
beschäftigten stehen ehemalige beschäftigte und hinterbliebene gleich. mit dem koope-
rativen beitritt einer Organisation wird die mittelbare mitgliedschaft für alle dieser Orga-
nisation angeschlossenen erworben. eine mitgliedschaft für angehörige/mitglieder einer 
konkurrierenden Organisation ist ausgeschlossen.

(2) die aufnahme muss schriftlich beim Vorstand der Fachgruppe (§ 6 abs. 1) bzw. bei der für 
die dienst- oder beschäftigungsstelle zuständigen Vertrauensperson (§ 6 abs. 2) beantragt 
werden. eine abschrift des aufnahmeantrags ist an den landesvorstand des Verbandes wei-
ter zu leiten. Ist an einer dienst- oder beschäftigungsstelle weder eine Fachgruppe gebildet 
noch eine Vertrauensperson gewählt, sind aufnahmeanträge unmittelbar an den landes-
vorstand (§ 13) zu richten. die aufnahme kann in diesen Fällen vom landesvorstand abge-
lehnt werden, wenn wichtige gründe vorliegen.

(3) die mitgliedschaft beginnt mit dem ersten tag des monats, in dem die aufnahme erfolgt.

(4) die mitgliedschaft erlischt,

1. durch tod,
2. durch austritt,
3. bei einem dem vdla dbb gegenüber schriftlich anzuzeigenden Wechsel zu einer 

anderen mitgliedsgewerkschaft bzw. zu einem anderen mitgliedsverband des dbb 
beamtenbund und -tarifunion,

4. durch ausschluss,
5. durch ausschluss bei beitragsrückstand für sechs monate, wenn die schriftliche auf-

forderung zur regelung des rückstandes innerhalb von vierzehn tagen nicht beant-
wortet wird. 

(5) der austritt nach abs. 4 nr. 2 kann nur unter einhaltung einer mindestfrist von einem mo-
nat zum Schluss eines kalendermonats schriftlich gegenüber dem Vorstand der Fachgrup-
pe, bei einzelmitgliedern gegenüber dem landesvorstand erklärt werden. die austrittser-
klärung soll dem landesvorstand über den Vorstand der Fachgruppe bzw. über die für die 
dienst- oder beschäftigungsstelle zuständige Vertrauensperson zugeleitet werden. Soweit 
mitglieder Streikgeldunterstützung erhalten haben, wird der austritt nur nach maßgabe 
der in der arbeitskampfordnung festgelegten regelungen wirksam. die beitragspflicht ent-
fällt mit ablauf des monats, in dem die mitgliedschaft endet.



Satzung des vdla dbb 9

(6) der ausschluss nach abs. 4 nr. 4 ist zulässig, wenn ein mitglied

1. dem bekenntnis nach § 1 abs. 2 oder den in § 2 aufgeführten Verbandszielen zuwider-
handelt oder sich verbandsschädigend betätigt,

2. der Satzung oder satzungsgemäßen beschlüssen der Organe des Verbandes trotz 
schriftlicher aufforderung nicht Folge leistet,

3. mitglied einer partei oder sonstigen Organisation ist, deren arbeit gegen die freiheit-
lich demokratische grundordnung gerichtet ist.

 der ausschluss muss vom landesvorstand mit zweidrittelmehrheit beschlossen und 
zugestellt werden. gegen diesen beschluss ist innerhalb von vier Wochen beschwerde 
beim hauptvorstand zulässig, der über die beschwerde auf seiner nächsten Sitzung 
mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig entscheidet. bis zur entscheidung über die 
beschwerde ruht die mitgliedschaft. beiträge sind nicht nach zu erheben, wenn der 
ausschluss wirksam wird.

(7) mit dem Verlust der mitgliedschaft erlöschen alle rechte und pflichten gegenüber dem vdla 
dbb. das ausgeschiedene mitglied oder seine rechtsnachfolge haben keinen anspruch auf 
herausgabe eines anteils des Vermögens des vdla dbb. die anwendung der §§ 738 bis 740 
bgb ist ausgeschlossen.

§ 4

der mitgliedsbeitrag wird vom gewerkschaftstag nach dem im Finanzplan ermittelten bedarf 
festgesetzt. die Fachgruppen sind verpflichtet, den mitgliedsbeitrag von ihren mitgliedern im 
rahmen der vom gewerkschaftstag beschlossenen beitragsordnung einzuziehen und an den vdla 
dbb abzuführen.

§ 5

die mitglieder sind an die Satzung und beschlüsse des vdla dbb gebunden und zur zahlung der 
beiträge verpflichtet.

III. Organisation

§ 6

(1) bei dienst- oder beschäftigungsstellen (behörden, einrichtungen und betriebe des landes 
sowie der aufsicht des landes unterstehende körperschaften, anstalten, Stiftungen und 
einrichtungen des öffentlichen rechts und vollständig oder teilweise rechtlich verselbstän-
digte bzw. privatisierte bereiche) mit fünfzig und mehr mitgliedern werden Fachgruppen 
gebildet. Sie wählen einen aus mindestens drei mitgliedern bestehenden Vorstand und 
benennen diese Vorstandsmitglieder dem landesvorstand. die Fachgruppen regeln ihre 
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angelegenheiten im rahmen dieser Satzung selbständig. abweichend können mit zustim-
mung des landesvorstandes Fachgruppen gebildet werden.

(2) bis zur erreichung der für die bildung einer Fachgruppe erforderlichen mitgliederzahl wer-
den die mitglieder von einer Vertrauensperson betreut. die Vertrauensperson wird von den 
mitgliedern gewählt und dem landesvorstand mitgeteilt.

(3) einzelmitglieder werden vom vdla dbb unmittelbar betreut.

(4) die Fachgruppen können sich zusammenschließen. Sie können auch die mitglieder der ih-
nen unmittelbar nachgeordneten dienst- oder beschäftigungsstellen betreuen, soweit dort 
nicht eigene Fachgruppen gebildet sind.

(5) die Fachgruppen bei den bezirksregierungen umfassen mitglieder ihrer und der ihnen 
nachgeordneten dienst- oder beschäftigungsstellen, soweit dort nicht eigene Fachgruppen 
gebildet sind. darüber hinaus können sich die mitglieder anderer dienst- oder beschäfti-
gungsstellen, in denen keine Fachgruppe besteht, der Fachgruppe bei einer bezirksregie-
rung anschließen, wenn dies aus organisatorischen gründen und mit rücksicht auf die 
räumliche zuordnung zweckmäßig ist.

(6) Über ausnahmen von den abs. 1 bis 5 entscheidet der gewerkschaftstag.

§ 7

zur Förderung der Jugendarbeit sind mitglieder bis zum vollendeten siebenundzwanzigsten le-
bensjahr in der „Jugend des Verbandes der landes-beamten, -angestellten und -arbeiter nord-
rhein-Westfalen im deutschen beamtenbund – vdla jugend nrw –” zusammengefasst. Sie wählen 
eine landesjugendleitung nach maßgabe der Jugendsatzung. die Jugendsatzung gehört als an-
lage zur Satzung des vdla dbb.

§ 8

(1) zur Wahrung und Förderung von Interessen der tarifbeschäftigten und von tariflichen an-
gelegenheiten besteht eine tarifkommission, die für die dauer von fünf Jahren vom landes-
vorstand berufen wird. die Fachgruppen können hierzu Vorschläge machen.

(2) die tarifkommission besteht aus mindestens fünf mitgliedern. Sie wählt aus ihrer mitte 
eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und deren Stellvertretung.

(3) Vier mitglieder der tarifkommission haben Sitz und Stimme im hauptvorstand.

(4) die tarifkommission gibt sich eine geschäftsordnung.

(5) die amtszeit der tarifkommission endet mit der berufung einer neuen tarifkommission.
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IV. Rechtsschutz

§ 9

Jedes mitglied hat im rahmen der vom dbb beamtenbund und tarifunion nordrhein-westfalen 
erlassenen rechtsschutzordnung anspruch auf rechtsbetreuung (rechtsberatung und Verfah-
rensrechtsschutz).

V. Organe des Verbandes und ihre Aufgaben

§ 10

(1) Organe des vdla dbb sind:

1. der gewerkschaftstag,
2. der hauptvorstand,
3. der landesvorstand.

(2) In den Organen des vdla dbb sollen Frauen entsprechend ihrem mitgliederanteil vertreten 
sein.

(3) die mitarbeit in den Organen des vdla dbb ist ehrenamtlich.

§ 11

(1) der gewerkschaftstag ist das oberste Organ des vdla dbb. er findet zur mitte und zum ende 
der fünfjährigen amtsperiode des Vorstandes (§ 13 abs. 6 der Satzung) statt. die delegier-
ten sind namentlich und schriftlich mit einer Frist von drei Wochen unter beifügung der 
tagungsordnung einzuladen. der gewerkschaftstag ist außerdem einzuberufen, wenn der 
hauptvorstand dieses mit zweidrittelmehrheit beschließt. er besteht aus den delegierten 
der Fachgruppen und den mitgliedern des landesvorstands, den mitgliedern der tarifkom-
mission nach § 8 abs. 2 sowie einem weiteren mitglied der landesjugendleitung nach § 7 
Satz 2.

(2) die Fachgruppen entsenden in den gewerkschaftstag für je 50 mitglieder eine delegierte 
bzw. einen delegierten mit Stimmrecht und eine weitere delegierte bzw. einen weiteren 
delegierten mit Stimmrecht, wenn die unberücksichtigt gebliebene Spitze 25 mitglieder 
erreicht. Fachgruppen mit weniger als 50 mitgliedern (§ 6 abs. 1) entsenden eine delegierte 
bzw. einen delegierten mit Stimmrecht. maßgebend ist die zahl der mitglieder am 31. de-
zember des Vorjahres, für die die Fachgruppen beiträge an den vdla dbb abgeführt haben.

(3) die mitglieder des landesvorstandes werden dabei nicht angerechnet; sie sind stimmbe-
rechtigt.
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(4) den ablauf des gewerkschaftstages regelt die geschäftsordnung (anlage zu § 11 abs. 4).

(5) der gewerkschaftstag nimmt entgegen und beschließt über

1. den Finanzplan für das laufende geschäftsjahr,
2. den geschäfts- und kassenbericht sowie den bericht der kassenprüferinnen bzw. 

kassenprüfer,
3. die entlastung des landesvorstandes und des hauptvorstandes,
4. die Wahl des landesvorstandes (§ 13); die einzelheiten regelt die Wahlordnung,
5. die Wahl der kassenprüferinnen bzw. -prüfer (§ 15 abs. 3),
6. anträge des landesvorstandes, des hauptvorstandes, der Fachgruppen, der vdla jugend 

nrw und der tarifkommission an den gewerkschaftstag, die sechs Wochen vor dem 
gewerkschaftstag beim landesvorstand eingegangen sein müssen,

7. die arbeitskampfordnung für tarifbeschäftigte (§ 8),
8. dringlichkeitsanträge,
9. Satzungsänderungen (§ 17),
10. die geschäftsordnung für den gewerkschaftstag,
11. die Wahlordnung für die Wahl des landesvorstandes,
12. die ernennung von ehrenvorsitzenden und ehrenmitgliedern,
13. die beitragsordnung,
14. die mitgliedschaft in oder die kooperation mit einer übergeordneten Organisation,
15. entscheidungen über ausnahmen gem. § 6 abs. 7 der Satzung.

(6) beschlüsse des gewerkschaftstages werden mit einfacher mehrheit gefasst, soweit sich 
nicht aus der Satzung etwas anderes ergibt.

§ 12

(1) der hauptvorstand besteht aus

1. den mitgliedern des landesvorstandes (§ 13),
2. den Fachgruppenvorsitzenden (§ 6),
3. vier mitgliedern der tarifkommission ( § 8 abs. 3),
4. den Vorsitzenden der dbb Stadt- und kreisverbände, soweit sie mitglied des vdla dbb 

sind.

(2) Im Verhinderungsfall benennen für

– die/den landesjugendleiter die vdla-Jugend,
– die/den Fachgruppenvorsitzende/n die jeweiligen Fachgruppen,
– die tarifkommission deren mitglieder

seine/ihre Vertreter/innen.
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(3) der hauptvorstand tritt jährlich mindestens zweimal zusammen und beschließt insbeson-
dere über

1. den Finanzplan für die kalenderjahre, in denen kein gewerkschaftstag stattfindet,
2. die entlastung des landesvorstandes nach entgegennahme des geschäfts-, kassen- 

und kassenprüfberichtes, soweit in dem jeweiligen kalenderjahr kein gewerkschafts-
tag stattfindet,

3. den Ort, den zeitpunkt und die tagesordnung für den gewerkschaftstag,
4. außerordentliche gewerkschaftstage,
5. die einsetzung von ausschüssen,
6. beschwerden gegen ausschlussbeschlüsse gemäß § 3 abs. 4 nrn. 4, 5 und abs. 6,
7. Fragen grundsätzlicher bedeutung, soweit nicht der gewerkschaftstag zuständig ist.

(4) auf antrag wird mit Stimmkarten abgestimmt. Für je 50 mitglieder erhalten die Fachgrup-
pen eine Stimmkarte. Jede Fachgruppe erhält mindestens eine Stimmkarte. die mitglieder 
des landesvorstandes und ggf. die Vertreterin bzw. der Vertreter der vdla jugend nrw und 
der tarifkommission erhalten je eine Stimmkarte.

§ 13

(1) der landesvorstand besteht aus:

1. der bzw. dem Vorsitzenden,
2. drei stellvertretenden Vorsitzenden,
3. der/dem Schatzmeister/in,
4. dem Vorstandsmitglied für Schriftführung, Öffentlichkeitsarbeit sowie aufsicht über 

die geschäftsstelle, 
5. fünf weiteren Vorstandsmitgliedern, 
6. der landesjugendleiterin bzw. dem landesjugendleiter und
7. der bzw. dem Vorsitzenden der tarifkommission.

Je eines der Vorstandsmitglieder nach § 13 abs. 1 nr. 4. bis nr. 5. vertritt die Vorstands-
mitglieder nach § 13 abs. 1 nr. 3. und nr. 4 bei längerer abwesenheit. einzelheiten regelt 
der landesvorstand in der 1. Sitzung des jeweiligen geschäftsjahres durch mehrheitsbe-
schluss.

(2) er kann maximal für die dauer seiner amtszeit weitere mitglieder kooptieren und aus-
schüsse bilden.

(3) er bestellt eine(n) Seniorenbeauftragte(n). diese/r hat in Seniorenangelegenheiten ein je-
derzeitiges Vortragsrecht.

(4) er gibt sich eine geschäftsordnung.

(5) die bzw. der Vorsitzende ist Vorstand im Sinne des § 26 bgb. bei Verhinderung sind die stell-
vertretenden Vorsitzenden zur Vertretung berechtigt. die Vorsitzenden haben die Stellung 
gesetzlicher Vertretung im Sinne des § 710 bgb. Ihre persönliche haftung nach § 54 bgb ist 
ausgeschlossen.
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(6) der landesvorstand wird – mit ausnahme der landesjugendleiterin bzw. des landesjugend-
leiters und der bzw. des Vorsitzenden der tarifkommission – vom gewerkschaftstag in ge-
trennten Wahlgängen für fünf Jahre gewählt, auf antrag findet geheime Wahl statt. das 
nähere regelt die Wahlordnung (anlage zu § 13 abs. 6).

(7) Ist die bzw. der Vorsitzende verhindert, die Funktion auszuüben, nimmt diese eine bzw. 
einer der stellvertretenden Vorsitzenden bis zum Wegfall der Verhinderung der bzw. des 
Vorsitzenden, längstens jedoch bis zum nächsten Vertretertag wahr. Sind auch diese ver-
hindert, die Funktion stellvertretend wahrzunehmen, wählt der durch das Vorstandsmit-
glied nach nr. 4 und einem weiteren mitglied des landesvorstandes sofort einzuberufende 
hauptvorstand für den rest der amtszeit des landesvorstandes ein mitglied des Vorstandes 
zur bzw. zum Vorsitzenden. die Wahl ist auf antrag geheim durchzuführen. das nähere re-
gelt die Wahlordnung.

(8) beim ausscheiden eines mitgliedes aus dem landesvorstand – mit ausnahme der bzw. des 
Vorsitzenden der tarifkommission und der landesjugendleiterin bzw. des landesjugend-
leiters – infolge erlöschens der mitgliedschaft oder niederlegung des amtes wählt der 
hauptvorstand ein neues mitglied für den rest der amtszeit des landesvorstandes. bis zur 
nachwahl kann der landesvorstand ein mitglied mit der Wahrnehmung der aufgaben des 
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes beauftragen.

(9) der landesvorstand erledigt die laufenden angelegenheiten des vdla dbb und die ihm nach 
der Satzung obliegenden aufgaben.

(10) die amtszeit des landesvorstands endet mit der Wahl eines neuen landesvorstands.

VI. Haushalts- und Kassenwesen

§ 14

das geschäftsjahr ist das kalenderjahr.

§ 15

(1) grundlage für die haushalts- und kassenführung ist der für das geschäftsjahr aufzustellen-
de Finanzplan, der vom gewerkschaftstag (§ 11 abs. 5 nr. 1) bzw. hauptvorstand (§ 12 abs. 4 
nr. 1) beschlossen wird.

(1) der landesvorstand stellt den entwurf auf und übersendet ihn den stimmberechtigten 
delegierten mindestens drei Wochen vor dem gewerkschaftstag bzw. vor der Sitzung des 
hauptvorstandes.

(2) die gesamte haushalts- und kassenführung des Verbandes wird von zwei vom gewerk-
schaftstag für fünf Jahre zu wählenden kassenprüferinnen bzw. kassenprüfern überprüft. 



Satzung des vdla dbb 15

unmittelbare Wiederwahl ist nur einmal zulässig. die amtszeit endet mit der Wahl von neu-
en kassenprüferinnen bzw. kassenprüfern.

§ 16

bestimmungen über die bewirtschaftung des haushalts, über reisekosten sowie über die durch-
führung von kassen- und rechnungsprüfungen werden in “richtlinien für die haushalts- und kas-
senführung” erlassen, die vom hauptvorstand zu beschließen sind.

VII. Allgemeine und Schlussbestimmungen

§ 17

(1) Satzungsänderungen werden vom gewerkschaftstag mit zweidrittelmehrheit der nach 
§ 11 abs. 1 bis 3 stimmberechtigten delegierten beschlossen.

(2) absatz 1 gilt nicht für Änderungen der anlage zu § 11 abs. 4 (geschäftsordnung) und § 13 
abs. 6, (Wahlordnung), die durch einfache mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
delegierten geändert werden kann.

§18

die auflösung des vdla dbb kann von einem für diesen zweck einberufenen gewerkschaftstag 
mit zweidrittelmehrheit beschlossen werden. der gewerkschaftstag ist in diesem Fall beschluss-
fähig, wenn mindestens die hälfte der stimmberechtigten delegierten anwesend ist. Fehlt diese 
Voraussetzung, so ist binnen eines monats ein neuer gewerkschaftstag einzuberufen. dieser ist 
ohne rücksicht auf die zahl der anwesenden delegierten beschlussfähig. Über die Verwendung 
des vorhandenen Vermögens beschließt der letzte gewerkschaftstag.

VIII. Redaktionelle Ermächtigung, Inkrafttreten

§ 19

der landesvorstand ist ermächtigt, bestehende anhangvorschriften zur Satzung und ausfüh-
rungsvorschriften des hauptvorstandes auf grund von beschlossenen Satzungsänderungen re-
daktionell zu überarbeiten und unstimmigkeiten zu beseitigen.



§ 20

diese Satzung wurde am 1. märz 2012 beschlossen. Sie tritt sofort in kraft.



Schaubild: Organigramm
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geschäftsordnung für die gewerkschafts-

tage des vdla dbb
(anlage zu § 11 absatz 4 der Satzung)
in der Fassung des beschlusses des gewerkschaftstages am 1. märz 2012 in duisburg
i. V. m. dem beschluss der hauptvorstandssitzung am 5. dezember 2012 in düsseldorf

(1) die bzw. der Vorsitzende der vdla gewerkschaft, im Verhinderungsfalle eine bzw. einer der 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter, eröffnet und schließt den gewerkschaftstag.

(2) der gewerkschaftstag wählt eine Versammlungsleiterin bzw. einen Versammlungsleiter 
und zwei beisitzerinnen bzw. beisitzer als präsidium. das präsidium leitet den gewerk-
schaftstag von der amtsübernahme bis zum Schluss der tagung.

zur unterstützung des präsidiums wählt der gewerkschaftstag einen Ältestenausschuss, 
bestehend aus drei mitgliedern der stimmberechtigten delegierten.

Versammlungsleiterin bzw. Versammlungsleiter und beisitzerinnen bzw. beisitzer können 
sich im Vorsitz ablösen. die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter kann zur 
Ordnung rufen und das Wort entziehen, wenn die rednerinnen bzw. redner den boden der 
Sachlichkeit und kollegialität verlassen. gegen eine solche maßnahme ist die beschwerde 
an den Ältestenausschuss zulässig.

auf antrag der Versammlungsleiterin bzw. des Versammlungsleiters oder eines stimmbe-
rechtigten mitglieds kann der gewerkschaftstag mit einfacher mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten mitglieder eine beschränkung der redezeit beschließen. diese bezieht 
sich nicht auf mitglieder des landesvorstandes, die anträge begründen.

(3) die niederschrift über den gewerkschaftstag führt das Vorstandsmitglied für Schriftfüh-
rung, Öffentlichkeitsarbeit sowie aufsicht über die geschäftsstelle (§ 13 abs. 1 nr. 4 der Sat-
zung). In der niederschrift sind mindestens das ergebnis von Wahlen und das ergebnis der 
beratung von anträgen zum gewerkschaftstag festzuhalten.

abschriften der niederschrift sind den Fachgruppen (§ 6 abs. 1 der Satzung) und den 
Vertrauenspersonen (§ 6 abs. 2 der Satzung) innerhalb von zwei monaten nach dem 
gewerkschaftstag zuzuleiten. diese können einwände gegen die niederschrift innerhalb 
einer Frist von zwei weiteren monaten nach zustellung beim landesvorstand schriftlich 
erheben. einwände zu offensichtlich geringfügigen unrichtigkeiten sind nicht zulässig. 
Über einwände entscheidet der landesvorstand mit zweidrittelmehrheit.

(4) der gewerkschaftstag ist beschlussfähig, sobald das präsidium die leitung übernommen 
hat. beschlussunfähigkeit tritt ein, wenn weniger als die hälfte der stimmberechtigten de-
legierten (§ 11 abs. 2 und 3 der Satzung) anwesend sind und dies auf antrag vom präsidium 
festgestellt ist.
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(5) zur durchführung von Wahlen und zur ermittlung der Wahlergebnisse wird ein Wahlaus-
schuss, bestehend aus drei nicht stimmberechtigten delegierten, gewählt. die mit-
glieder des Wahlausschusses dürfen nicht für ein amt im landesvorstand kandidie-
ren. der ausschuss wählt aus seiner mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden. 
das präsidium stellt die Wahlergebnisse fest und gibt diese bekannt.

(6) der gewerkschaftstag kann weitere ausschüsse einsetzen.

(7) zu Wort können sich sowohl stimmberechtigte delegierte als auch gastdelegierte melden. 
die Wortmeldungen müssen schriftlich erfolgen.

(8) die reihenfolge der rednerinnen und redner bestimmt sich nach dem eingang der schrift-
lichen meldungen beim präsidium. die mitglieder des landesvorstandes können ohne 
schriftliche meldung auch außerhalb der rednerinnen- bzw. rednerliste das Wort erhalten.

(9) dringlichkeitsanträge (§ 11 abs. 5 nr. 8 der Satzung) sind solche anträge, die nach ablauf 
der Frist in § 11 abs. 5 nr. 6 der Satzung gestellt worden sind. Sie müssen von zehn stimmbe-
rechtigten delegierten unterzeichnet sein. Über die zulassung eines dringlichkeitsantrages 
entscheidet der gewerkschaftstag ohne aussprache.

(10) das Wort zur geschäftsordnung wird erst erteilt, wenn die bzw. der im zeitpunkt der Wort-
meldung vortragende rednerin bzw. redner die ausführungen beendet hat. Wer zur ge-
schäftsordnung spricht, darf nicht zur Sache sprechen.

(11) einen antrag auf Schluss der debatte oder auf Schluss der rednerinnen- bzw. rednerliste 
kann nur stellen, wer selbst nicht zu der anstehenden Frage gesprochen hat. Vor der ab-
stimmung über diesen antrag ist nur je eine rednerin bzw. ein redner für und gegen den 
antrag zu hören.

Wird der antrag angenommen, so ist bei dem antrag auf Schluss der debatte die ausspra-
che über den behandelten punkt damit erledigt. bei dem antrag auf Schluss der redne-
rinnen- bzw. rednerliste ist vor abstimmung die rednerinnen- bzw. rednerliste bekannt 
zu geben; wird dieser antrag angenommen, so sprechen nur noch die auf der liste bereits 
vorgemerkten rednerinnen und redner.

(12) Ist bei der beratung der anträge ein eingesetzter ausschuss nicht einheitlicher auffassung, 
so spricht je ein ausschussmitglied für und gegen den antrag. der gewerkschaftstag ent-
scheidet mit einfacher mehrheit der anwesenden stimmberechtigten delegierten.
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Wahlordnung
für die Wahl des landesvorstandes des vdla dbb und für die ersatzwahl gemäß § 13 abs. 7 der 
Satzung
(anlage zu § 13 absatz 6 der Satzung)
in der Fassung des beschlusses des gewerkschaftstags am 1. märz 2012 in duisburg
i. V. m. dem beschluss des hauptvorstandes am 5. dezember 2012 in düsseldorf

§ 1

der gewerkschaftstag wählt den landesvorstand für fünf Jahre und zwar

1. die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden,
2. drei stellvertretende Vorsitzende,
3. das Vorstandsmitglied für Schriftführung, Öffentlichkeitsarbeit und aufsicht über die 

geschäftsstelle,
4. die Schatzmeisterin bzw. den Schatzmeister und
5. fünf weitere mitglieder.

die Wahlen erfolgen auf antrag geheim und für die nrn. 1 bis 4 in getrennten Wahlgängen, die 
Wahl nach nr. 5 erfolgt in einem gemeinsamen Wahlgang.
die landesjugendleiterin bzw. der landesjugendleiter und die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende 
der tarifkommission des vdla dbb sind kraft amtes mitglieder gemäß § 13 abs. 1 nr. 6, 7 der Sat-
zung.

§ 2

die Wahl wird vom präsidium des gewerkschaftstages geleitet. es bedient sich dabei des vom ge-
werkschaftstag gewählten Wahlausschusses mit drei mitgliedern, die nicht zu den stimmberech-
tigten delegierten gehören dürfen und nicht für ein amt im landesvorstand kandidieren dürfen.

§ 3

Vorschlagsberechtigt ist jede bzw. jeder stimmberechtigte delegierte (§ 11 abs. 2 und 3 der Sat-
zung). der Vorschlag ist beim präsidium bei der behandlung des entsprechenden punktes der 
tagesordnung schriftlich anzubringen. Im Falle der abwesenheit einer bzw. eines zur Wahl Vor-
geschlagenen muss die zustimmung und für den Fall der Wahl eine annahmeerklärung mit dem 
Wahlvorschlag schriftlich vorliegen. das präsidium stellt dann die zur Wahl gestellten kandida-
tinnen bzw. kandidaten fest. nach dieser Feststellung können keine neuen kandidatinnen bzw. 
kandidaten vorgeschlagen werden.

das präsidium gibt den kandidatinnen bzw. kandidaten gelegenheit, sich dem gewerkschaftstag 
vorzustellen. Ob eine aussprache über die Wahlvorschläge stattfindet, entscheidet der gewerk-
schaftstag. 
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§ 4

es wird mit vorbereiteten faltbaren Stimmzetteln gewählt, auf die die namen der zu Wählenden 
eingetragen werden. ungültig sind Stimmzettel,

1. die (mindestens) einen namen von kandidatinnen bzw. kandidaten enthalten, welcher 
vom präsidium nicht als Wahlvorschlag bekannt gegeben wurde,

oder

2. in denen bei der Wahl der bzw. des Vorsitzenden, des Vorstandsmitgliedes für Schrift-
führung, Öffentlichkeitsarbeit und aufsicht über die geschäftsstelle und der Schatz-
meisterin bzw. des Schatzmeisters mehr als ein name angegeben ist und bei der 
Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden und der weiteren Vorstandsmitglieder mehr 
als drei bzw. fünf  namen angekreuzt oder angegeben sind, als positionen zur Wahl 
stehen.

als Stimmenthaltung gilt die abgabe eines leeren Stimmzettels.

§ 5

bei der Wahl der bzw. des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden ist gewählt, wer 
mehr als die hälfte der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten delegierten auf sich ver-
einigt. erreichen mehr als drei bewerberinnen bzw. bewerber für das amt der bzw. des stellver-
tretenden Vorsitzenden mehr als die hälfte der Stimmen gemäß Satz 1, so sind die drei bewerbe-
rinnen bzw. bewerber mit der höchsten Stimmenzahl gewählt. Wird diese qualifizierte mehrheit 
nicht erreicht, folgt ein zweiter Wahlgang. In diesem ist gewählt, wer die höchste Stimmenzahl 
erreicht. das gleiche gilt für die ersatzwahl gemäß § 13 abs. 7 der Satzung.

ergibt sich bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden Stimmengleichheit, so ist bei mehr als 
drei bewerberinnen bzw. bewerbern die Wahl für die kandidatinnen und kandidaten mit gleicher 
Stimmenzahl zu wiederholen. bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das los.

§ 6

als weitere mitglieder des landesvorstandes sind diejenigen gewählt, die die jeweils höchste 
Stimmenzahl erhalten.

ergibt sich bei diesem Wahlgang eine Stimmengleichheit, und es gibt mehr bewerberinnen bzw. 
bewerber als positionen zur Wahl stehen, ist die Wahl für die betroffenen zu wiederholen. bei 
erneuter Stimmengleichheit entscheidet das los.
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§ 7

der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest. das präsidium befragt die gewählten, ob sie die 
Wahl annehmen. mit der zustimmung ist der Wahlgang abgeschlossen. Über Wahleinsprüche 
entscheidet der Ältestenausschuss.

§ 8

Über die Wahl ist eine niederschrift zu fertigen, die die wesentlichen Vorgänge bei der Wahl, ins-
besondere das Wahlergebnis und die annahmeerklärung, enthalten muss. Sie ist vom präsidium 
zu unterzeichnen und als anlage der niederschrift über den gewerkschaftstag beizufügen.

§ 9

Für die Wahl der kassenprüferinnen und kassenprüfer gilt die Wahlordnung entsprechend.
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arbeitskampf- und Streikgeld-

unterstützungsordnung des vdla dbb
in der Fassung des beschlusses des gewerkschaftstages am 1. märz 2012 in duisburg
i. V. m. dem beschluss des hauptvorstandes am 5. dezember 2012 in düsseldorf 

§ 1 allgemeines

der Streik ist das letzte mittel zur durchsetzung gewerkschaftlicher Forderungen.
er kann grundsätzlich erst eingeleitet werden, wenn alle Verhandlungen, einschließlich verein-
barter Schlichtungsverhandlungen, ergebnislos beendet sind.

§ 2 geltungsbereich 

diese arbeitskampf- und Streikgeldunterstützungsordnung gilt für alle arbeitskampfmaßnah-
men, die vom vdla dbb oder unter ihrer beteiligung vorbereitet und durchgeführt werden. Sie gilt 
auch, wenn lediglich einzelne vdla Fachgruppen betroffen sind.

die arbeitskampfordnung und die Streikgeldunterstützungsordnung der komba gewerkschaft 
(bund) und die damit einbezogene arbeitskampfordnung und Streikgeldunterstützungsordnung 
des dbb sind für den vdla dbb bindend. Sie finden unmittelbar anwendung, soweit in dieser ar-
beitskampf- und Streikgeldunterstützungsordnung keine besonderen regelungen getroffen sind.

die tarifkommission des vdla dbb kann ergänzend arbeitskampfrichtlinien beschließen, die der 
zustimmung des landesvorstandes und des bundesvorstandes der komba gewerkschaft bedür-
fen.

§ 3 landesstreikleitung

die tarifkommission des vdla dbb bildet die landesstreikleitung. 
die landesstreikleitung leitet nach abstimmung mit der bundesstreikleitung der komba gewerk-
schaft alle für eine ordnungsgemäße durchführung des Streiks notwendigen maßnahmen ein 
und überwacht diese. die bzw. der Vorsitzende der tarifkommission ist landesstreikleiterin bzw. 
landesstreikleiter. bei Verhinderung nimmt die bzw. der stellvertretende Vorsitzende der tarif-
kommission diese Funktion wahr.
die landesstreikleitung hat insbesondere die aufgaben:

– die urabstimmung, die Streikfreigabe sowie deren aussetzung oder beendigung den 
Fachgruppen des vdla dbb bekannt zu geben,

– die konkreten arbeitskampfmaßnahmen zwischen der komba gewerkschaft (bund) 
und den Fachgruppen des vdla dbb zu koordinieren sowie abschließend zu genehmi-
gen und
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– alle übrigen maßnahmen zu treffen, die eine ordnungsgemäße und wirksame durch-
führung des arbeitskampfes gewährleisten.

§ 4 aufgaben der Fachgruppen

die Fachgruppen des vdla dbb sind dafür verantwortlich, dass
– Vorgaben der landesstreikleitung umgesetzt werden,
– urabstimmungen ordnungsgemäß durchgeführt werden,
– in den einzelnen dienststellen und einrichtungen die Voraussetzungen für erfolgreiche 

arbeitskampfmaßnahmen nach abstimmung mit der landesstreikleitung geprüft und 
geschaffen werden,

– die von arbeitskampfmaßnahmen betroffenen arbeitgeber benachrichtigt und ggf. 
notdienstarbeiten vereinbart werden,

– die konkreten arbeitskampfmaßnahmen vor Ort ordnungsgemäß durchgeführt wer-
den,

– die Streikerfassungslisten und abrechnungslisten ordnungsgemäß geführt werden, 
– Streikgelder ausgezahlt werden (siehe § 6) 

und
– die landesstreikleitung unverzüglich über zu erwartende oder tatsächliche arbeits-

kampfmaßnahmen in ihrem zuständigkeitsbereich, die nicht von der komba gewerk-
schaft und des vdla dbb beschlossen wurden, informiert wird.

die Fachgruppen des vdla dbb benennen örtliche Streikleitungen und Vertreter zur unterstüt-
zung der landesstreikleitung und geben diese der landesstreikleitung bekannt.
an dienst- bzw. beschäftigungsstellen ohne eigene Fachgruppe können Vertrauenspersonen nach 
§ 6 abs. 2 der Satzung von der landesstreikleitung zur örtlichen Streikleitung benannt werden.

§ 5 beginn und beendigung des Streiks

urabstimmung und die durchführung von Streiks sowie Warnstreiks sind an entsprechende be-
schlüsse der komba gewerkschaft (bund) gebunden. dies gilt auch, sofern regionale tarifverhand-
lungen betroffen sind.
ein aufruf zum Streik und Streikfreigaben im einzelnen erfolgen durch die komba gewerkschaft 
(bund). Für die beendigung des Streiks gilt entsprechendes.

§ 6 Streikkosten

der vdla dbb zahlt an seine mitglieder Streikgelder und Warnstreikgelder. 
Streikgelder werden vom landesvorstand ausgezahlt. die auszahlung erfolgt unter folgenden 
Voraussetzungen:

– der beitritt zum vdla dbb soll vor der ausrufung von Streiks oder Warnstreiks erfolgen.
– die mitgliedsbeiträge werden in zutreffender höhe gezahlt.
– das mitglied beteiligt sich an arbeitskampfmaßnahmen des vdla dbb oder wird an der 

arbeitsaufnahme gehindert (z. b. aussperrung). dies muss durch den Streikausweis 
bzw. die Streikerfassungslisten vollständig dokumentiert sein.
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– der arbeitgeber nimmt tatsächlich einen lohn- bzw. gehaltsabzug vor. dieser muss 
durch aushändigung (kopie) der jeweiligen gehaltsabrechnungen oder durch eine 
entsprechende schriftliche bestätigung des arbeitgebers nachgewiesen werden.

Über die höhe der Streikgeldunterstützung und den auszahlungsmodus beschließt nach abstim-
mung mit der komba gewerkschaft (bund) die tarifkommission des vdla dbb im benehmen mit 
dem landesvorstand. Für mitglieder, die Streikgeldunterstützung erhalten haben, ist ein austritt 
aus dem vdla dbb in einem zeitraum von sechs monaten nach beendigung des Streiks nicht mög-
lich. danach gilt die Frist des § 3 abs. 5 der Satzung des vdla dbb.

der vdla dbb erhält als mitgliedsgewerkschaft über die komba gewerkschaft (bund) erstattun-
gen aus dem aktionsfonds des dbb. die abrechnung erfolgt durch die vdla Fachgruppen an die 
komba gewerkschaft (bund) über den landesvorstand. Über die erstattungsfähigen Streikgelder 
hinausgehende kosten werden, nach abstimmung mit der landesstreikleitung und dem landes-
vorstand, vom vdla dbb oder der jeweiligen vdla Fachgruppe selbst getragen.

abweichende regelungen können, in begründeten ausnahmefällen, nach abstimmung mit der 
komba gewerkschaft (bund) von der tarifkommission des vdla dbb beschlossen werden. derartige 
beschlüsse bedürfen der bestätigung durch den landesvorstand.

Für den Fall, dass der vdla dbb von der komba gewerkschaft (bund) zur anteiligen Wiederauffül-
lung des aktionsfonds des dbb herangezogen wird, entscheidet die tarifkommission im einver-
nehmen mit dem landesvorstand über alle in diesem zusammenhang erforderlichen maßnah-
men. 

§ 7 Inkrafttreten

diese arbeitskampf- und Streikgeldunterstützungsordnung tritt am 1. Januar 2013 in kraft.
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geschäftsordnung der  

tarifkommission des vdla dbb
in der Fassung des beschlusses der tarifkommission vom 26. Oktober 2006
die tarifkommission des vdla dbb gibt sich gemäß § 8 abs. 4 d. S. nachfolgende geschäftsordnung.

§ 1 name

(1) die tarifkommission führt im außenverkehr die bezeichnung „tarifkommission vdla dbb“.

§ 2 zweck und aufgabe

(1) zweck der tarifkommission ist die Wahrung und Förderung von Interessen der tarifbeschäf-
tigten und von tariflichen angelegenheiten.

(2) die tarifkommission berät die beschlussgremien des vdla dbb in ihrer gewerkschaftlichen 
arbeit in Fragen der tarifpolitik und in angelegenheiten der organisierten tarifbeschäftig-
ten. Sie nimmt ihre tätigkeit im einvernehmen mit dem landesvorstand des vdla dbb wahr.

§3 zusammensetzung und Wahlen

(1) die vom landesvorstand bestellten mitglieder der tarifkommission wählen aus ihrer mitte

a) eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden der tarifkommission und
b) eine stellvertretende Vorsitzende/einen stellvertretenden Vorsitzenden der tarifkom-

mission.

(2) die Wahlen erfolgen per handzeichen. auf besonderen antrag eines mitglieds der tarifkom-
mission ist geheim zu wählen. zur Wahl genügt die einfache mehrheit der gültigen Stim-
men.

(3) Im Falle des vorzeitigen ausscheidens der Vorsitzenden/des Vorsitzenden in der laufenden 
amtszeit übernimmt die stellvertretende Vorsitzende/der stellvertretende Vorsitzende die 
aufgaben der Vorsitzenden/des Vorsitzenden, bis eine nachwahl durch die tarifkommission 
erfolgt ist. auf antrag eines mitglieds der tarifkommission ist die nachwahl innerhalb eines 
monats durchzuführen.

(4) Im Falle des vorzeitigen ausscheidens der stellvertretenden Vorsitzenden/des stellvertre-
tenden Vorsitzenden in der laufenden amtszeit erfolgt eine nachwahl innerhalb von drei 
monaten.
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§ 4 geschäftsführung

(1) die laufenden geschäfte, insbesondere die Vorbereitung und durchführung der Sitzungen 
und die umsetzung der beschlüsse, werden durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden und 
deren/dessen Stellvertretung wahrgenommen. die Sitzungen werden unter bekanntgabe 
der tagesordnung von der Vorsitzenden/des Vorsitzenden, bei Verhinderung von der stell-
vertretenden Vorsitzenden/des stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet.

(2) beschlüsse werden durch einfache mehrheit gefasst. bei Stimmengleichheit ist der be-
schluss abgelehnt.

(3) die tarifkommission tagt mindestens vierteljährlich. auf schriftlichen antrag eines drittels 
der mitglieder muss die Vorsitzende/der Vorsitzende eine außerordentliche Sitzung einbe-
rufen. der antrag muss den grund der einberufung oder einen Vorschlag für die tagesord-
nung enthalten.

(4) ein weiteres mitglied übenimmt auf beschluss der tarifkommission die aufgaben der 
Schriftführung. Insbesondere sind über die Sitzungen der tarifkommission ergebnisnie-
derschriften zu fertigen, die von der Schriftführerin/dem Schriftführer nach abstimmung 
mit der Sitzungsleitung zu unterzeichnen sind. die mitglieder der tarifkommission erhalten 
hiervon eine abschrift.

(5) die Übertragung von Sitz und Stimmrecht an vier weitere mitglieder der tarifkommission 
gemäß § 8 abs. 3 d. S. erfolgt durch beschluss.

§ 5 Inkrafttreten

diese geschäftsordnung wurde auf der Sitzung der tarifkommission am 26. Oktober 2006 be-
schlossen und tritt sofort in kraft.
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Satzung der vdla jugend nrw
die Formulierungen der Satzung sind geschlechtsneutral zu verstehen.

§ 1

die Jugend des Verbandes der landes-beamten, -angestellten und -arbeiter nordrhein-Westfalen 
in der deutschen beamtenbundjugend, nachfolgend vdla jugend nrw genannt, ist der zusam-
menschluss aller mitglieder des vdla dbb bis zum vollendeten 27. lebensjahr.
die mitglieder der landesjugendleitung sowie die übrigen Funktionsträger dürfen das 27. lebens-
jahr überschreiten.

§ 2

die vdla jugend nrw hat ihren Sitz in düsseldorf. postanschrift ist die anschrift des jeweiligen 
landesjugendleiters. das geschäftsjahr ist das kalenderjahr.

§ 3

die vdla jugend nrw ist mitglied der dbb jugend nrw.

§ 4

die vdla jugend nrw führt ein Jugendleben nach eigener Ordnung mit selbständiger geschäfts-
führung in allen Fragen der Jugendarbeit.
die ihr zufließenden mittel verwendet sie in eigener Verantwortung.
die Satzung des vdla dbb ist für sie verbindlich.
die vdla jugend nrw vertritt und fördert die verbandspolitischen Interessen ihrer mitglieder.
Sie widmet sich der politischen bildung, der nationalen und internationalen Jugendbegegnung 
und der jugendpflegerischen arbeit.
die vdla jugend nrw bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen grundordnung im Sinne des 
grundgesetzes für die bundesrepublik deutschland.
die vdla jugend nrw ist parteipolitisch und konfessionell überparteilich und unabhängig.
die vdla jugend nrw ist berechtigt, zu gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung zu neh-
men.
die vdla jugend bekämpft aktiv jeden Versuch, die demokratischen rechte des einzelnen sowie die 
demokratische grundordnung des Staates anzutasten.

§ 5

Organe der vdla jugend nrw sind:
a) der landesjugendtag,
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b) der landesjugendausschuss,
c) die landesjugendleitung.

§ 6

der landesjugendtag ist das oberste Organ der vdla jugend nrw. er findet alle vier Jahre, jeweils 
vor dem Vertretertag des vdla dbb statt.

die landesjugendleitung hat zeit, Ort und tagesordnung sowie die eingegangenen anträge min-
destens vier Wochen vorher den vdla Fachgruppen und den delegierten schriftlich bekannt zu 
geben. eine Vorankündigung ist mindestens drei monate vorher zu veröffentlichen.

anträge zum landesjugendtag können von der landesjugendleitung und jedem mitglied der vdla 
jugend nrw gestellt werden. Sie sind spätestens sechs Wochen vor dem landesjugendtag schrift-
lich bei der landesjugendleitung einzureichen.

Über die behandlung verspätet eingegangener anträge entscheidet der landesjugendtag.

der landesjugendtag setzt sich zusammen aus:

– der landesjugendleitung
– den delegierten der Fachgruppen.

die Fachgruppen entsenden je angefangene zehn mitglieder im Sinne des § 1 der Satzung einen 
Vertreter, mindestens jedoch zwei.

maßgebend für die zahl der delegierten ist die zahl der mitglieder am 1. Januar des Jahres, in dem 
der landesjugendtag stattfindet. auf schriftlichen antrag von mindestens 1/3 der mitglieder oder 
auf beschluss der landesjugendleitung ist unverzüglich ein außerordentlicher landesjugendtag 
einzuberufen.

§ 7

der landesjugendtag hat insbesondere folgende aufgaben:

a) behandlung aller Jugendfragen und Festlegung der grundsatzpositionen der vdla 
jugend nrw;

b) entgegennahme des geschäfts- und kassenberichts der landesjugendleitung;
c) entgegennahme des kassenprüfberichts der kassenprüfer;
d) entlastung der landesjugendleitung;
e) Wahl der mitglieder der landesjugendleitung in geheimer Wahl für die dauer von vier 

Jahren. landesjugendleiter und stellvertretender landesjugendleiter sind in getrenn-
ten Wahlgängen zu wählen. näheres regelt eine vom jeweiligen landesjugendtag zu 
beschließende geschäfts- und Wahlordnung;

f) behandlung der vorliegenden anträge und Satzungsänderungen;
g) genehmigung des haushaltsplanes.
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§ 8

der landesjugendausschuss besteht aus:

– den mitgliedern der landesjugendleitung
– je einem mitglied der Fachgruppen.

Fachgruppen mit mehr als 20 mitgliedern entsenden zwei Vertreter, Fachgruppen mit mehr als 40 
mitgliedern entsenden drei Vertreter.

§ 9

der landesjugendausschuss nimmt die aufgaben des landesjugendtages mit ausnahme der 
Wahl der landesjugendleitung und der Satzungsänderungen wahr, soweit nicht § 10 dieser Sat-
zung andere möglichkeiten zulässt. der landesjugendausschuss soll jeweils ein bis zwei Wochen 
vor den landesjugendausschusssitzungen der dbb jugend nrw stattfinden.

§ 10

die landesjugendleitung setzt sich zusammen aus:

– dem landesjugendleiter,
– dem stellvertretenden landesjugendleiter,
– drei beisitzern, von denen einer die Funktion des Schatzmeisters wahrnimmt.

der Vorsitzende der hJaV kann als beratendes mitglied hinzugezogen werden. Falls der Vorsitz 
nicht von der vdla jugend nrw gestellt wird, kann ein mitglied der hJaV hinzugezogen werden, 
das der vdla jugend nrw angehört.

es werden darüber hinaus zwei ersatzmitglieder in reihenfolge gewählt und rücken in die landes-
jugendleitung auf, soweit mitglieder der landesjugendleitung, mit ausnahme des landesjugend-
leiters, während der Wahlperiode ausscheiden.

diese können ohne Stimmrecht an den Sitzungen der landesjugendleitung teilnehmen.

der landesjugendleiter und der Schatzmeister nehmen gemeinsam die kassenführung wahr und 
sind in kassengeschäften zeichnungsberechtigt.

die landesjugendleitung gibt sich in ihrer jeweils ersten Sitzung nach den neuwahlen eine ge-
schäftsverteilung, in der die aufgabenverteilung innerhalb der landesjugendleitung festgelegt 
wird. diese ist den Fachgruppen mitzuteilen.

Scheidet der landesjugendleiter aus seinem amt aus, so übernimmt der Stellvertreter die aufga-
be als „geschäftsführender landesjugendleiter“. die notwendigen ergänzungswahlen finden auf 
der nächsten landesjugendausschusssitzung statt.



36

§ 11

die Organe der vdla jugend nrw beschließen mit Stimmenmehrheit der anwesenden. bei Stim-
mengleichheit ist der antrag abgelehnt. Für Satzungsänderungen ist eine zweidrittelmehrheit 
der anwesenden delegierten des landesjugendtages erforderlich.

§ 12

die landesjugendleitung führt die beschlüsse des landesjugendtages und des landesjugendaus-
schusses aus.

die Vertretung der vdla jugend nrw nach innen und außen sowie die erledigung der laufenden 
geschäfte werden vom landesjugendleiter, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden lan-
desjugendleiter, wahrgenommen.

§ 13

die praktische Jugendarbeit ist die aufgabe der Jugendleitungen und Jugendbeauftragten der 
Fachgruppen des vdla dbb.

Ihre arbeit richtet sich an den zielen des Verbandes aus.

§ 14

Soweit einzelne punkte der Satzung einer weiteren ausgestaltung bedürfen, beschließt der lan-
desjugendtag/landesjugendausschuss eine diesbezügliche richtlinie.
Insbesondere kann sich die vdla jugend nrw

– eine geschäftsordnung,
– eine Verfahrensordnung,
– eine Finanzierungsrichtlinie

geben, falls dies vom landesjugendausschuss oder landesjugendtag für notwendig erachtet wird.

zur durchführung des landesjugendtages beschließt dieser zu beginn der jeweiligen Sitzung
– eine geschäftsordnung für die durchführung des landesjugendtages,
– eine Wahlordnung für die Wahl der mitglieder der landesjugendleitung.

§ 15

zur kassenprüfung werden vom landesjugendtag zwei ordentliche und zwei ersatz-kassenprüfer 
gewählt. diese sind für die prüfung der kasse und der abgabe des prüfberichtes verantwortlich. 
kassenprüfer dürfen jeweils nur für eine Wahlperiode gewählt werden.
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§ 16

diese Satzung tritt mit Wirkung vom 10.03.2007 in kraft und hebt alle bisherigen Satzungen der 
vdla jugend nrw auf.

          

beschlossen auf dem landesjugendtag der vdla jugend nrw am 10. märz 2007 in köln, redaktio-
nell geändert auf dem landesjugendausschuss am 27. Oktober 2012 in aachen.
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rechtsschutzordnung  

des dbb nrW
in der vom hauptvorstand am 23. november 2009 beschlossenen Fassung

präambel

der rechtschutz des dbb nrW ist für seine einzelmitglieder – anders als eine private rechts-
schutzversicherung – eine gewerkschaftliche hilfeleistung, die sich aus der Solidargemeinschaft 
der gewerkschaft ergibt. er ist eine freiwillige satzungsmäßige leistung des dbb nrW nach maß-
gabe der zur Verfügung stehenden personellen und sachlichen mittel. 

§ 1 geltungsbereich

der dbb nrW ist mitgliedsgewerkschaft im Sinne des § 1 der rahmenrechtsschutzordnung des 
dbb beamtenbund und tarifunion. rechtsschutz können alle einzelmitglieder der dem dbb nrW 
angeschlossenen mitgliedsgewerkschaften/mitgliedsverbände (im nachfolgenden mitgliedsge-
werkschaften genannt) erhalten.

§ 2 begriff des rechtsschutzes

(1) rechtsschutz im Sinne dieser rechtsschutzordnung ist die rechtsberatung und der Verfah-
rensrechtsschutz.

(2) rechtsberatung beinhaltet die schriftliche oder mündliche erteilung oder Vermittlung eines 
rates oder einer auskunft oder die erstellung eines rechtsgutachtens nach Wahl des dbb 
nrW.

(3) Verfahrensrechtsschutz beinhaltet die rechtliche Vertretung des einzelmitglieds in einem 
gerichtlichen Verfahren einschließlich der vorprozessualen tätigkeiten.

§ 3 umfang des rechtsschutzes

(1) rechtsschutz wird nur für solche Fälle gewährt, die im zusammenhang mit der derzeiti-
gen oder früheren beruflichen oder gewerkschaftlichen tätigkeit eines einzelmitglieds im 
öffentlichen dienst oder im privaten dienstleistungssektor stehen. dazu zählt auch die tä-
tigkeit als mitglied eines personal- oder betriebsrates oder einer Jugend- oder auszubilden-
denvertretung sowie die tätigkeit als Frauenbeauftragte/gleichstellungsbeauftragte oder 
die tätigkeit als Vertrauensperson für Schwerbehinderte. 

(2) den hinterbliebenen von mitgliedern wird rechtsschutz zur Wahrung ihrer rechte aus dem 
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dienstverhältnis des Verstorbenen gewährt, wenn sie einer mitgliedsgewerkschaft angehö-
ren oder es sich um die Verfolgung von solchen ansprüchen handelt, die in unmittelbarem 
rechtlichen und zeitlichen zusammenhang mit dem ableben des mitgliedes stehen.

(3) unter den Voraussetzungen des abs. 1 wird in disziplinar- und Strafverfahren sowie in 
Ordnungswidrigkeitenverfahren Verfahrensrechtsschutz grundsätzlich nur gewährt, wenn 
dem Verfahren kein vorsätzlich begangenes delikt zugrunde liegt. der rechtsschutz in dis-
ziplinarsachen kann versagt werden, wenn die dienstpflichtverletzungen nachweisbar und 
so schwerwiegend sind, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die disziplinarstrafe 
der entfernung aus dem beamtenverhältnis bzw. der aberkennung des ruhegehalts zu er-
warten steht oder wenn dienstpflichtverletzungen ausschließlich des eigenen Vorteils we-
gen begangen worden sind.

(4) der dbb nrW-rechtsschutz ist insbesondere für folgende angelegenheiten ausgeschlos-
sen: 

a) vertragliche ansprüche, die auf anderen als beschäftigungsverhältnissen beruhen, 
b) rechtsschutzanliegen des Steuerrechts mit ausnahmen der Fragen des kindergeld-

rechts, 
c) Fragen des prüfungsrechts für prüfungen außerhalb des beschäftigungsverhältnisses 

im öffentlichen dienst und den privatisierten bereichen, 
d) Fragen, die einzelmitglieder in der Funktion als arbeitgeber und/oder als selbstständi-

ge unternehmer betreffen, 
e) rechtsfragen aus einer tätigkeit als aufsichtsrat und gesellschafter, 
f) klageerzwingungsverfahren (§§ 172 ff. StpO), 
g) privatklageverfahren in strafrechtlichen angelegenheiten (§§ 374 ff. StpO),
h) strafrechtliche nebenklagen (§§ 395 ff. StpO),
i) sozialrechtliche ansprüche, die keine lohnersatzleistung darstellen (z. b. ansprüche 

auf alg II – hartz IV), 
j) rechtsfragen des Studiums und sonstiger bildungsgänge, soweit es sich nicht um 

ansprüche aus einem berufsausbildungsverhältnis und dem Vorbereitungsdienst im 
öffentlichen dienst und den privatisierten bereichen und den damit im zusammen-
hang stehenden zwischen- und abschlussprüfungen sowie ansprüche auf oder aus 
dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen handelt, 

k) Fragen des arbeitnehmererfindungsrechts, wenn die zuständigkeit der arbeitsgerichte 
nicht gegeben ist, 

l) tätigkeitsuntersagungen aufgrund polizei-, ordnungs- oder gewerberechtlicher rege-
lungen. 

(5) In massenverfahren entscheidet der Vorstand des dbb nrW über art, Inhalt und umfang 
des Verfahrenrechtsschutzes. 

§ 4 Voraussetzungen der gewährung von rechtsschutz

(1) Verfahrensrechtsschutz soll nur gewährt werden, wenn die beabsichtigte rechtsverfolgung 
oder rechtsverteidigung hinreichende aussicht auf erfolg bietet.
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er wird abgelehnt, wenn

a) das ziel des rechtsschutzes den gewerkschaftlichen bestrebungen oder Interessen des 
dbb nrW zuwiderläuft oder

b) der zu erwartende aufwand des Verfahrens zum möglichen erfolg des rechtsschutz-
anliegens objektiv erkennbar außer Verhältnis steht oder 

c) das einzelmitglied einer mitgliedsgewerkschaft angehört, deren rechte ruhen. 

Verfahrensrechtsschutz kann ohne rücksicht auf die erfolgsaussichten des Verfahrens 
auch dann gewährt werden, wenn

a) die rechtsverfolgung oder rechtsverteidigung im gewerkschaftlichen Interesse wün-
schenswert erscheint oder

b) die antrag stellende mitgliedsgewerkschaft und/oder das einzelmitglied in die den 
dbb nrW betreffenden kosten eintritt oder einen teil dieser kosten trägt. 

(2) rechtsschutz soll erst gewährt werden, wenn der rechtsschutzfall drei monate nach erwerb 
der mitgliedschaft des einzelmitglieds entstanden ist. die Vereinbarung einer rückwirken-
den mitgliedschaft ist insoweit nicht zulässig.

(3) Soweit eine rechtsschutzgewährung im Sinne des § 2 dieser rechtsschutzordnung durch 
dritte, insbesondere durch eine rechtsschutzversicherung oder den dienstherrn/arbeitge-
ber erfolgt, entfällt eine rechtsschutzgewährung durch den dbb nrW.

§ 5 Verfahren der rechtsschutzgewährung

(1) rechtsschutz wird nur auf schriftlichen antrag gewährt. dem antrag sind eine eingehende 
darstellung des Sachverhalts sowie einschlägige unterlagen beizufügen.

(2) gesuche auf rechtsschutzgewährung nebst den erforderlichen unterlagen sind dem dbb 
nrW über die mitgliedsgewerkschaft, der der/die antragsteller/in angehört, vorzulegen. 
die mitgliedsgewerkschaft fügt dem gesuch eine Stellungnahme bei und bescheinigt die 
dauer der mitgliedschaft des antragstellers. In eilfällen, in denen Fristen zu wahren sind, 
kann ausnahmsweise die Vorlage unmittelbar an den dbb nrW unter gleichzeitiger unter-
richtung der mitgliedsgewerkschaft erfolgen.

(3) Verfahrensrechtsschutzanträge sollen so rechtzeitig dem dbb nrW vorgelegt werden, dass 
dieser vor einleitung verfahrensrechtlicher oder gerichtlicher maßnahmen ausreichend ge-
legenheit hat, die erfolgsaussichten der rechtsverfolgung oder rechtsverteidigung zu prü-
fen, anderenfalls die Übernahme des rechtsschutzes abgelehnt werden kann. bei Straf- und 
bußgeldverfahren und bei disziplinarsachen ist der antrag spätestens nach der einleitung 
der staatsanwaltschaftlichen ermittlungen bzw. des disziplinarrechtlichen Verfahrens zu 
stellen.

(4) eine nachträgliche gewährung von rechtsschutz erfolgt nicht; ausnahmsweise kann der 
rechtsschutz gewährt werden, wenn seine Versagung zu unbilligen härten für das mitglied 
führt.
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(5) Für die einhaltung etwaiger zahlungs-, rechtsbehelfs- und rechtsmittelfristen ist in jedem 
Falle das mitglied selbst verantwortlich.

(6) der Verfahrensrechtsschutz wird für jede Instanz gesondert bewilligt.

(7) bei gewährung von Verfahrensrechtsschutz bestimmt der dbb nrW die art der prozessver-
tretung nach maßgabe des § 9.

(8) die mit Verfahrensrechtsschutz geführten Verfahren werden durch den dbb nrW begleitet. 
auf dessen Verlangen sind ihm sämtliche Schriftsätze, gerichtlichen Verfügungen und ent-
scheidungen nebst protokollen in abschrift zuzusenden.

(9) In den Fällen des § 9 abs. 2 bedürfen Vergleiche und klagerücknahmen der einwilligung des 
dbb nrW.

(10) Wird Verfahrensrechtsschutz versagt, kann das mitglied über seine mitgliedsgewerkschaft 
beschwerde einlegen. Über die beschwerde entscheidet der Vorstand endgültig. das mit-
glied und die mitgliedsgewerkschaft werden über die entscheidung schriftlich informiert.

(11) der dbb nrW ist berechtigt, das in dem Verfahren gewonnene material zu verwerten, ins-
besondere zu veröffentlichen. er darf dies nicht zum nachteil des betreffenden einzelmit-
glieds tun.

§ 6 erstattungsfähige kosten

(1) die rechtsberatung wird kostenlos erteilt.

(2) der Verfahrensrechtsschutz soll ebenfalls grundsätzlich kostenlos gewährt werden. er um-
fasst nur die kosten der notwendigen rechtsverfolgung und rechtsverteidigung.

(3) der rechtsschutz umfasst die erstattung der gerichtlichen und außergerichtlichen kosten 
des Verfahrens, soweit sie zur zweckentsprechenden rechtsverfolgung oder rechtsverteidi-
gung erforderlich sind und dem mitglied endgültig zur last fallen.

(4) Soweit Verfahrensrechtsschutz unter beiordnung niedergelassener rechtsanwälte durch 
den dbb nrW gewährt wird, werden in rechtsstreitigkeiten die in einem rechtsschutzfall 
unter einschluss aller Instanzen anfallenden kosten bis zu einem betrag von 8.000 € er-
stattet. In ausnahmefällen kann dieser höchstbetrag mit genehmigung des Vorstandes des 
dbb nrW überschritten werden.

(5) Soweit ein anspruch auf kostenerstattung gegen den prozessgegner besteht, ist das einzel-
mitglied verpflichtet, diese kosten in abstimmung mit dem dbb nrW einzuziehen und an 
diesen in höhe der für den rechtsschutz aufgewendeten kosten abzuführen.

(6) rechtsanwaltskosten werden nur nach maßgabe des rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
übernommen, es sei denn, dass eine honorarvereinbarung mit vorheriger zustimmung des 
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Justiziars getroffen worden ist. persönliche auslagen des mitgliedes sind nicht erstattungs-
fähig.

(7) die kosten des rechtsschutzes können zurückgefordert werden, wenn das einzelmitglied 
innerhalb von drei monaten nach rechtskräftiger entscheidung des gerichts bzw. der Ver-
waltungsbehörde aus seiner mitgliedsgewerkschaft ausscheidet. 

(8) Scheidet das mitglied aus seiner mitgliedsgewerkschaft aus, entfallen alle ansprüche aus 
der vorher erfolgten rechtschutzgewährung.

(9) Ist der Vorwurf einer vorsätzlich begangenen Straftat/Ordnungswidrigkeit gegenstand 
des rechtschutzes, so trägt die dem rechtsschutzfall vorlegende mitgliedsgewerkschaft 
oder, sofern die mitgliedsgewerkschaft die kostentragung ablehnt, das einzelmitglied die 
Verfahrenskosten, wenn das mitglied wegen dieser tat rechtskräftig verurteilt wird. einer 
Verurteilung steht eine das Verfahren beendende maßnahme gleich, die strafrechtliche Ver-
fahrenskosten auslöst (Strafbefehl, einstellung gegen erfüllung von auflagen und Weisun-
gen, einstellung unter Strafvorbehalt). Für disziplinarverfahren wegen des Vorwurfes einer 
vorsätzlich begangenen dienstpflichtverletzung gilt dies entsprechend. 

zu den Verfahrenskosten gehören auch die in der rahmenrechtsschutzordnung des dbb 
vorgesehene und zu zahlende Sachaufwands- und personalkostenpauschale in höhe von 
zurzeit 400 €. bereits vom dbb nrW geleistete zahlungen, wie z. b. Vorschusszahlungen, 
sind ihm zu erstatten. 

§ 7 anspruch und haftung

ein rechtsanspruch auf rechtsschutzgewährung besteht nicht.

der dbb nrW haftet im zusammenhang mit der rechtsschutzgewährung nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit, soweit das zum Schadenersatz verpflichtende Verhalten den mitarbeitern 
der rechtsabteilung des dbb nrW zuzurechnen ist.

§ 8 entzug des rechtsschutzes

(1) rechtsschutz kann entzogen werden, wenn

1. er aufgrund unrichtiger oder unvollständiger angaben erwirkt worden ist;
2. das einzelmitglied die zur Verfahrensführung erforderliche mitarbeit unterlässt;
3. das einzelmitglied den Vorschriften dieser rechtsschutzordnung zuwiderhandelt;
4. das einzelmitglied seinen beitragsverpflichtungen gegenüber seiner mitgliedsgewerk-

schaft nicht nachkommt oder von diesem ausgeschlossen wird;
5. das einzelmitglied auf eigenen antrag aus dem dienstverhältnis ausscheidet;
6. das einzelmitglied einen Vergleich ohne genehmigung des dbb nrW abschließt oder 

eine klagerücknahme erklärt;
7. die rechtsverfolgung während des Verfahrens aussichtslos wird.
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(2) In den Fällen des absatzes 1 nummer 1 bis 3 und 6 kann der dbb nrW von der rechts-  
schutzzusage zurücktreten und die bereits bezahlten kosten erstattet verlangen. Im Falle 
des absatz 1 nr. 7 werden die bis dahin entstandenen kosten erstattet, wird das Verfahren 
weitergeführt, so werden die dadurch entstehenden kosten nicht getragen.

(3) Über die entziehung des rechtsschutzes entscheidet der Justiziar nach schriftlicher anhö-
rung des mitglieds und der mitgliedsgewerkschaft. die entziehung ist schriftlich zu begrün-
den und dem mitglied zuzustellen.

(4) gegen die entziehung des rechtsschutzes ist die beschwerde an den Vorstand zulässig, der 
hierüber endgültig entscheidet. die entscheidung ist schriftlich zu begründen und dem mit-
glied sowie der mitgliedsgewerkschaft schriftlich mitzuteilen.

§ 9 abwicklung des rechtsschutzes

(1) beim Verfahrensrechtsschutz bedient sich der dbb nrW grundsätzlich des zuständigen 
dbb dienstleistungszentrums. die rechtsberatung kann der dbb nrW dem dbb dienst-
leistungszentrum im einzelfall übertragen. Ist das dbb dienstleistungszentrum aufgrund 
prognostizierter mangelnder erfolgsaussichten nur bei kostenbeteiligung im Sinne des § 11 
abs. 3 der rahmenrechtsschutzordnung des dbb und zahlung einer kostenpauschale von 
derzeit 400 € pro rechtsschutzfall bereit, den Verfahrensrechtsschutz zu übernehmen, hat 
die mitgliedsgewerkschaft in der regel diese kosten zu tragen, sofern sie die durchführung 
des Verfahrens wünscht.

(2) abweichend von abs. 1 kann Verfahrensrechtsschutz in der Form erteilt werden, dass nie-
dergelassene rechtsanwälte mit der rechtsverfolgung oder rechtsverteidigung beauftragt 
werden. dies gilt, wenn

a) die mitgliedsgewerkschaft im begründeten einzelfall freie rechtsanwaltswahl bean-
tragt und die rechtsabteilung des dbb nrW dies für zweckmäßig hält,

b) das dbb dienstleistungszentrum die Vertretung nicht übernehmen kann/darf, wie z. b. 
in personalvertretungsrechtlichen beschlussverfahren,

c) in musterprozessen.

(3) Soweit musterprozesse im Sinne des abs. 2 buchst. c) besondere gewerkschaftspolitische 
bedeutung haben, entscheidet der Vorstand über die bewilligung des rechtsschutzes.

§ 10 Inkrafttreten und Übergangsregelung

(1) diese rechtsschutzordnung tritt am 1. Januar 2010 in kraft. zum gleichen zeitpunkt tritt 
die rechtsschutzordnung in der Fassung vom 14. november 2005 außer kraft.

(2) Soweit rechtsschutz vor dem 1. april 2006 durch den dbb nrW bewilligt worden ist, rich-
tet sich die abwicklung auch für einzulegende rechtsmittel nach der rechtsschutzord-
nung vom 1. Juli 1993 bis zur vollständigen erledigung des rechtsschutzfalles bzw. bis zum 
rechtskräftigen abschluss des Verfahrens.
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(3) Soweit rechtschutz nach dem 31. märz 2006 und vor dem 1. Januar 2010 gewährt worden 
ist, richtet sich die abwicklung des rechtsschutzfalles auch für das mit rechtsschutz verse-
henen rechtsmittels nach der rechtsschutzordnung vom 14. november 2005.
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Schiedsordnung 

des dbb nrw
(Stand: 1. September 2005)

§ 1 geltungsbereich

(1) die Schiedsordnung gilt für alle satzungs- und vermögensrechtlichen Streitigkeiten von 
mitgliedsgewerkschaften nach § 3 abs. 1 der Satzung des dbb nrw untereinander oder mit 
dem dbb nrw. Sie findet ausschließlich anwendung, wenn eine der streitenden parteien 
keiner gewerkschaft des öffentlichen dienstes auf bundesebene angehört. Sie gilt nicht 
für die dem dbb nrw angehörenden untergliederungen von aus bundesebene bestehenden 
gewerkschaften der im bundesdienst oder im privatisierten dienstleistungssektor beschäf-
tigten gem. § 4 abs. 1 b der dbb Satzung.

(2) Für den geltungsbereich dieser Schiedsordnung ist der rechtsweg im gesetzlich zulässigen 
umfang ausgeschlossen.

§ 2 gliederung des Schiedsverfahrens

das Schiedsverfahren gliedert sich in das güteverfahren und das schiedsgerichtliche Verfahren.

§ 3 einleitung des Schiedsverfahrens

das Schiedsverfahren wird mit dem eingang der antragsschrift bei der/dem Vorsitzenden des dbb 
nrw anhängig. die antragsschrift hat den antragsgegner und den Streitstoff anzugeben und soll 
einen formulierten antrag enthalten.

§ 4 Vorbereitung des güteverfahrens

(1) die/der Vorsitzende des dbb nrw bestätigt den eingang der antragsschrift und übersendet 
sie dem antragsgegner zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von einem monat. han-
delt es sich bei den streitenden parteien um landesgliederungen von gewerkschaften des 
öffentlichen dienstes aus bundesebene (§ 4 abs. 1 c der dbb Satzung), haben sie sich inner-
halb derselben Frist zu erklären, ob sie die bundes- oder landesbunds-Schiedsordnung an-
gewandt wissen wollen. Spricht sich eine der streitenden parteien für die bundes-Schieds-
ordnung aus, ist diese anzuwenden. die erklärungen zur zuständigkeit sind endgültig.

(2) nach eingang der Stellungnahme des antragsgegners zum Streitgegenstand übersendet 
sie/er diese dem antragsteller zur kenntnisnahme. gleichzeitig teilt sie/er den parteien den 
termin zur güteverhandlung mit.
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(3) nach eingang der Stellungnahme des antragsgegners soll die/der Vorsitzende des dbb nrw 
von der Justiziarin/dem Justiziar des dbb nrw ein rechtsgutachten zu der Streitfrage anfor-
dern. Ist der dbb nrw partei des Streitverfahrens, ist auf anforderung der/des Vorsitzenden 
des dbb nrw das rechtsgutachten von einem mitglied des Schiedsgerichts, das nicht mit-
glied der anderen partei des Streitverfahrens ist, zu erstellen. das rechtsgutachten ist den 
parteien zu übersenden.

§ 5 durchführung der güteverhandlung

(1) die güteverhandlung findet zwischen den Vertreterinnen/Vertretern der parteien, die zur 
abgabe verbindlicher erklärungen bevollmächtigt sein sollen, und der/dem Vorsitzenden 
des dbb nrw sowie einer von ihm zu bestimmenden person mit dem ziel der einigung statt.

(2) kommt in der güteverhandlung eine einigung zustande, so wird diese als Vereinbarung pro-
tokolliert und von den Vertreterinnen/Vertretern unterzeichnet. das Schiedsverfahren ist 
damit beendet.

(3) kommt eine einigung nicht zustande, so kann die güteverhandlung auf übereinstimmen-
den antrag der parteien vertagt werden. die güteverhandlung kann einmal wiederholt 
werden. anderenfalls gilt die güteverhandlung als gescheitert.

(4) erscheint eine der parteien nicht zur güteverhandlung, kann ein weiterer gütetermin ver-
einbart werden.

§ 6 Vorbereitung des schiedsgerichtlichen Verfahrens

Ist die güteverhandlung gescheitert, so wirkt die/der Vorsitzende des dbb nrw möglichst noch in 
der Sitzung auf eine einigung unter den parteien über die zusammensetzung des Schiedsgerichts 
gem. § 7 hin. kommt diese einigung nicht zustande, so trifft die/der Vorsitzende des dbb nrw im 
anschluss an die entscheidung oder in unmittelbarem zusammenhang danach die nach § 7 erfor-
derlichen entscheidungen.

§ 7 zusammensetzung des Schiedsgerichts

(1) das Schiedsgericht besteht aus einer/einem Vorsitzenden, die/der die befähigung zum rich-
teramt besitzen muss und zwei beisitzerinnen/beisitzern, die diese Voraussetzung nicht er-
füllen müssen.

(2) Für das amt der/des Vorsitzenden werden vom gewerkschaftstag des dbb nrw drei ein-
zelmitglieder und die gleiche anzahl von Stellvertreterinnen/Stellvertretern für die dauer 
der Wahlzeit des Vorstandes des dbb nrw gewählt. Wiederwahl ist zulässig. die gewählten 
müssen jeweils verschiedenen mitgliedsverbänden bzw. mitgliedsgewerkschaften angehö-
ren und die befähigung zum richteramt haben. Sie dürfen weder mitglied von Organen des 
dbb nrw oder einer seiner mitgliedsgewerkschaften oder rechnungsprüfer sein.
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(3) die parteien sollen sich auf die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Schiedsgerichts aus dem 
kreis der nach abs. 2 gewählten einigen.

(4) außerdem benennt jede partei eine beisitzerin/einen beisitzer für das Schiedsgericht. Sind 
mehrere Verbände oder mitgliedsgewerkschaften antragsteller oder antragsgegner, so ei-
nigen sie sich auf eine beisitzerin/einen beisitzer.

(5) kommt eine einigung über die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Schiedsgerichts nicht zu-
stande oder kann die beisitzerin/der beisitzer nicht benannt werden, so entscheidet die/der 
Vorsitzende des dbb nrw.

§ 8 durchführung des schiedsgerichtlichen Verfahrens

(1) Sitz des Schiedsgerichts ist der Ort der geschäftsstelle des dbb nrw. Im einvernehmen der 
parteien kann ein anderer Schiedsort festgelegt werden. die aufgaben der geschäftsstelle 
des Schiedsgerichts werden von der geschäftsstelle des dbb nrw wahrgenommen.

(2) das Schiedsgericht trifft seine entscheidung nach mündlicher Verhandlung, es sei denn, die 
parteien erklären sich mit dem schriftlichen Verfahren einverstanden.

(3) die/der Vorsitzende des Schiedsgerichts kann für die einreichung von Schriftsätzen und ur-
kunden sowie für die abgabe von erklärungen ausschlussfristen setzen.

(4) das Schiedsgericht ist befugt, zeugen und Sachverständige anzuhören oder anhören zu las-
sen.

(5) nimmt eine partei trotz ordnungsgemäßer ladung an der mündlichen Verhandlung nicht 
teil, so kann das Schiedsgericht seine entscheidung nach lage der akten treffen.

(6) Im Übrigen ist das Schiedsgericht in der bestimmung des Verfahrens frei.

(7) die tätigkeit des Schiedsgerichts ist kostenfrei. die kosten für zeugen oder Sachverständige 
trägt die unterliegende partei. die außergerichtlichen kosten trägt jede partei selbst, soweit 
die parteien nichts anderes vereinbaren. kostenwirksame maßnahmen können von der zah-
lung von kostenvorschüssen abhängig gemacht werden.

(8) der Schiedsspruch hat unter den parteien die Wirkung eines rechtskräftigen urteils. er erle-
digt die Streitigkeiten endgültig und bindet die parteien des Verfahrens.

§ 9 Inkrafttreten

diese Schiedsordnung wurde vom delegiertentag des dbb nrw am 6. Juni 1997 beschlossen. Sie 
ist am 1. Juli 1997 in kraft getreten. am 1. September 2005 wurde sie redaktionell überarbeitet.








